
Anlage zur Beschlussvorlage überplanmäßige Ausgabe für Leistungen nach dem 
Unterhaltsvorschussgesetz 

 

Auszug aus dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern 
alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -
ausfallleistungen 
(Unterhaltsvorschussgesetz- UVG) 

§ 1 Berechtigte 

(1) Anspruch auf Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistung nach diesem Gesetz 
(Unterhaltsleistung) hat, wer 

1. 1. das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
2. 2. im Geltungsbereich dieses Gesetzes bei einem seiner Elternteile lebt, der ledig, 

verwitwet oder geschieden ist oder von seinem Ehegatten oder Lebenspartner dauernd 
getrennt lebt, und 

3. 3. nicht oder nicht regelmäßig 
1. a) Unterhalt von dem anderen Elternteil oder, 
2. b) wenn dieser oder ein Stiefelternteil gestorben ist, Waisenbezüge 

mindestens in der in § 2 Abs. 1 und 2 bezeichneten Höhe erhält. 
(2) Ein Elternteil, bei dem das Kind lebt, gilt als dauernd getrennt lebend im Sinne des Absatzes 
1 Nr. 2, wenn im Verhältnis zum Ehegatten oder Lebenspartner ein Getrenntleben im Sinne des 
§ 1567 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorliegt oder wenn sein Ehegatte oder Lebenspartner 
wegen Krankheit oder Behinderung oder auf Grund gerichtlicher Anordnung für voraussichtlich 
wenigstens sechs Monate in einer Anstalt untergebracht ist. 
(2a) Ein nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer hat einen Anspruch nach Absatz 1 nur, wenn 
er oder sein Elternteil nach Absatz 1 Nr. 2 

1. 1. eine Niederlassungserlaubnis besitzt, 
2. 2. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, die zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt 

oder berechtigt hat, es sei denn, die Aufenthaltserlaubnis wurde 
1. a) nach § 16 oder § 17 des Aufenthaltsgesetzes erteilt, 
2. b) nach § 18 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes erteilt und die Zustimmung der 

Bundesagentur für Arbeit darf nach der Beschäftigungsverordnung nur für einen 
bestimmten Höchstzeitraum erteilt werden, 

3. c) nach § 23 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes wegen eines Krieges in seinem 
Heimatland oder nach den §§ 23a, 24, 25 Abs. 3 bis 5 des Aufenthaltsgesetzes 
erteilt 

oder 
3. 3. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufenthaltserlaubnis besitzt und 

1. a) sich seit mindestens drei Jahren rechtmäßig, gestattet oder geduldet im 
Bundesgebiet aufhält und 

2. b) im Bundesgebiet berechtigt erwerbstätig ist, laufende Geldleistungen nach 
dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch bezieht oder Elternzeit in Anspruch nimmt. 

(3) Anspruch auf Unterhaltsleistung nach diesem Gesetz besteht nicht, wenn der in Absatz 1 Nr. 
2 bezeichnete Elternteil mit dem anderen Elternteil zusammenlebt oder sich weigert, die 
Auskünfte, die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlich sind, zu erteilen oder bei der 
Feststellung der Vaterschaft oder des Aufenthalts des anderen Elternteils mitzuwirken. 
(4) 1Anspruch auf Unterhaltsleistung nach diesem Gesetz besteht nicht für Monate, für die der 
andere Elternteil seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Berechtigten durch Vorausleistung 
erfüllt hat. 2Soweit der Bedarf eines Kindes durch Leistungen nach dem Achten Buch 
Sozialgesetzbuch gedeckt ist, besteht kein Anspruch auf Unterhaltsleistung nach diesem 
Gesetz. 
 



  

§ 2 Umfang der Unterhaltsleistung 

(1) Die Unterhaltsleistung wird, vorbehaltlich der Absätze 2 und 3, monatlich in Höhe des sich 
nach § 1612a Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 oder 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ergebenden 
monatlichen Mindestunterhalts gezahlt, mindestens jedoch monatlich in Höhe von 279 Euro für 
ein Kind, das das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet, und in Höhe von 322 Euro für ein 
Kind, das das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat. § 1612a Abs. 2 Satz 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend. Liegen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Nr. 1 
bis 3, Abs. 2 bis 4 nur für den Teil eines Monats vor, wird die Unterhaltsleistung anteilig gezahlt.  
(2) Wenn der Elternteil, bei dem der Berechtigte lebt, für den Berechtigten Anspruch auf volles 
Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder nach dem Bundeskindergeldgesetz in der 
jeweils geltenden Fassung oder auf eine der in § 65 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder 
§ 4 Abs. 1 des Bundeskindergeldgesetzes bezeichneten Leistungen hat, mindert sich die 
Unterhaltsleistung um das für ein erstes Kind zu zahlende Kindergeld nach § 66 des 
Einkommensteuergesetzes oder § 6 des Bundeskindergeldgesetzes. Dasselbe gilt, wenn ein 
Dritter mit Ausnahme des anderen Elternteils diesen Anspruch hat.  
(3) Auf die sich nach den Absätzen 1 und 2 ergebende Unterhaltsleistung werden folgende in 
demselben Monat erzielte Einkünfte des Berechtigten angerechnet:  
1. Unterhaltszahlungen des Elternteils, bei dem der Berechtigte nicht lebt, 
2. Waisenbezüge einschließlich entsprechender Schadenersatzleistungen, die wegen des 
Todes des in Nummer 1 bezeichneten Elternteils oder eines Stiefelternteils gezahlt werden. 
 
  

§ 8 Aufbringung der Mittel 

(1) Geldleistungen, die nach dem Gesetz zu zahlen sind, werden zu einem Drittel vom Bund, im 
Übrigen von den Ländern getragen. Eine angemessene Aufteilung der nicht vom Bund zu 
zahlenden Geldleistungen auf Länder und Gemeinden liegt in der Befugnis der Länder.  
(2) Die nach § 7 eingezogenen Beträge führen die Länder zu einem Drittel an den Bund ab.  
 
 

Thüringer Ausführungsgesetz zum Unterhaltsvorschussgesetz  
(ThürAGUVG) 
Vom 21. Dezember 2000 (GVBl. S. 408) 
 
 

§ 1 Übertragung der Durchführung 

Die Landkreise und kreisfreien Städte führen das Unterhaltsvorschussgesetz in der Fassung 
vom 19. Januar 1994 (BGBl. I S. 165) in der jeweils geltenden Fassung als Pflichtaufgabe des 
eigenen Wirkungskreises durch. 
 

§ 2 Bewilligung und Auszahlung der Leistungen 

Die Landkreise und kreisfreien Städte sind zuständige Stellen nach § 6 Abs. 1, 2, 4 und 5 sowie 
§ 9 Abs. 1 des Unterhaltsvorschussgesetzes und zuständig für die Annahme von Anträgen auf 
Unterhaltsleistungen sowie deren Auszahlung. 
 
 

§ 3 Durchführung des Rückgriffs 

Die Landkreise und kreisfreien Städte sind berechtigt und verpflichtet, die nach § 7 des 
Unterhaltsvorschussgesetzes auf das Land übergegangenen Ansprüche durchzusetzen. Dabei 
vertreten sie das Land gerichtlich und außergerichtlich. 



 
 
 

§ 4 Kostenbeteiligung 

Von den nach § 8 Abs. 1 des Unterhaltsvorschussgesetzes vom Land zu tragenden 
Geldleistungen tragen die Landkreise und kreisfreien Städte 50 vom Hundert. Die nach § 7 des 
Unterhaltsvorschussgesetzes eingezogenen Beträge stehen den Landkreisen und kreisfreien 
Städten zu, soweit sie nicht an den Bund abzuführen sind. 
 
 

§ 5 Abrechnungsverfahren 

(1) Das für Kinder- und Jugendhilfe zuständige Ministerium bestimmt durch Anordnung im 
Benehmen mit dem für Kommunalaufsicht zuständigen Ministerium die beim Land für das 
Abrechnungsverfahren zuständige Stelle (Abrechnungsstelle). 
(2) Die Abrechnungsstelle zahlt den Bundes- und Landesanteil an den Ausgaben nach § 8 des 
Unterhaltsvorschussgesetzes an die Landkreise und kreisfreien Städte aus. Die nach § 7 des 
Unterhaltsvorschussgesetzes im Rückgriffsverfahren eingezogenen Beträge werden von den 
Landkreisen und kreisfreien Städten an die Abrechnungsstelle abgeführt, soweit die Rückflüsse 
dem Bund zustehen. Die Abrechnungsstelle führt die Beträge nach § 8 Abs. 2 des 
Unterhaltsvorschussgesetzes an den Bund ab. 
 
 

§ 6 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 

Zuständige Stellen für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 10 Abs. 3 
des Unterhaltsvorschussgesetzes sind die Landkreise und kreisfreien Städte. 
 
 
 


